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Elektrische Bremsregulators.
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3. Durch den Tauchwiderstand findet eine
dauernde Erdung der elektrischen An-
lage statt, also Schutz gegen Ueber-
spannung und Blitzgefahr.

Der Widerstandsregulator Patent Wolff-
Voith ist im Elektrizititswerk Interlaken seit
Ende 1909 im Betrieb und hat sich wih-
rend dieser Zeit bestens bewihrt. Die Ab-
nutzung der Platten und der iibrigen Teile
ist gering, der Kithlwasserverbrauch betrigt
fiir 120 K. V. A. Bremsleistung etwa 1'/2
Sekundenliter.

Bei einer gegenseitigen Plattendistanz
von 300 mm und einer Bremsleistung von
120 K.V. A. betriigt die Eintauchtiefe 420 mm,
entsprechend einer Plattenoberfliche (einseitig)
von 960 cm? pro Pol.
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Die Frage einer Versicherung von Hochwasser-Schiden.

Mitteilung aus den Verhandlungen der Internationalen Wasserwirtschaftlichen Konferenz im Juli 1912
in Bern; zusammengestellt von Direktor C. Brack, interimistischer Sekretdr des S.E. V.

Die Frage einer Versicherung von Hochwasserschiiden ist den Mitgliedern des S. E. V.
nicht unbekannt. Im besonderen haben mehrere solche des Verbandes Schweizerischer Elektri-
zitiitswerke sich an den Vorstudien, welche vom Schweizerischen Wasserwirtschaftsverband
und dessen Kommission fiir Talsperren inszeniert wurden, durch Ausfiillen von Fragebogen
beteiligt. Diese Fragebogen sollten eine allgemeine Orientierung ergeben iiber das Mass von
Interesse, das einer solchen Versicherung von Seiten der Wasserwerkbesitzer und anderer
Kreise entgegen gebracht wird, sowie Anhaltspunkte iiber die zur Versicherung gelangenden
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Werte und endlich statistisches Material {iber die schweizerischen Talsperren- und Stau-
beckenanlagen. ‘ !

Es ist zweifellos, dass diese Fragen, namentlich bei den Mitgliedern des Verbandes
Schweizerischer Elektrizititswerke, lebhaftes Interesse beanspruchen miissen. Zwar ist nicht
ausser Acht zu lassen, dass alle diejenigen, welche Wasserlaufe fiir Erwerbszwecke ausniitzen,
bei der Erstellung der betreffenden Anlagen neben der Erzielung eines guten Wirkungsgrades
der maschinellen Einrichtung u. s. f. vor Allem auch auf die Betriebssicherheit ihrer Einrichtun-
gen bedacht sein miissen. Es ergibt sich daraus von selbst, dass sie in besonderem Masse
allfallige Gefahr-Momente, welche in den von ihnen ausgeniitzten Gewdssern selbst liegen in
Beriicksichtigung zu ziehen, und durch geeignete Vorkehren mdéglichst abzuwenden haben.
Es konnte dies zu der irrigen Ansicht fiihren, die Vorsichtsmassregeln, welche bei der Er-
stellung von Wasserwerkanlagen in Anwendung gebracht werden, reduzieren die Gefahren des
Hochwasserschadens fiir solche auf ein so geringes Minimum, dass die Frage einer Hoch-
wasserschadenversicherung im Allgemeinen fiir die Besitzer von Wasserwerkanlagen wenig
Interesse habe. '

Demgegeniiber darf aber nicht vergessen werden, dass die Hochwasserversicherung
nicht die Deckung der normalen voraus zu berechnenden Beschadigungen vorsieht, denen man
durch Schutzbauten begegnen kann, sondern vielmehr diejenigen im Auge hat, welche ver-
einzelt aber in so extremem Masse auftreten, dass aus wirtschaftlichen Griinden nicht gentigende
Schutzbauten und Vorkehren erstellt werden kénnen. Aus diesemn Gedanken heraus muss die
Frage der Hochwasserschadenversicherung fiir Besitzer von Wasserwerksanlagen, also auch
fiir einen grossen Teil der Mitglieder des Verbandes Schweizerischer Elektrizititswerke von
Interesse sein, weshalb eine kurze Berichterstattung iiber den gegenwirtigen Stand dieser
Frage fiir die Leser des Bulletin angezeigt sein diirfte. Dies kann nicht besser geschehen
als durch eine zusammenfassende Mitteilung aus den Verhandlungen der Internationalen
Wasserwirtschaftlichen Konferenz, welche am 13. und 14. Juli 1912 in Bern stattfand.

An dieser Konferenz waren Abgeordnete oOsterreichischer, italienischer und bayerischer
Ministerien, des schweizerischen Bundesrates und der Regierungen von 13 Kantonen, ausserdem
von diversen Verwaltungen, zwei oOsterreichischen und fiinf schweizerischen anwesend, wo-
runter das eidgenossische Oberbauinspektorat und die schweizerischen Bundesbahnen. Von
Verbinden waren 8 auslidndische und 5 schweizerische und ausserdem noch 4 Versicherungs-
gesellschaften, sowie die technische und politische Presse vertreten. Diese Beteiligung zeigt,
dass auch im Ausland der Frage einer Versicherung gegen Hochwasserschaden sehr reges
Interesse entgegengebracht wird.

Herr Oberst Will, Prisident des Schweizerischen Wasserwirtschaftsverbandes leitete die
Verhandlungen. Er zeigte in seinem Erdffnungswort, wie zwischen dem Schweizerisciien
Wasserwirtschaftsverband und verschiedenen auslindischen Verbdnden schon lingst eine intime
Diskussion iiber die gemeinsamen Aufgaben, Ziele und Interessen sich entsponnen hat. Eine
der wichtigsten Fragen, die die Leiter dieser Verbidnde und deren Mitglieder zunichst be-
schiftigt, ist der Schutz gegen die Gefahren, die Schidigungen und die Verheerungen durch
Hochwasser, zu deren Bekdmpfung der Einzelne und auch der einzelne Verband nicht kriftig
und widerstandsfihig genug ist.

Das hat dazu gefiihrt, Grundlagen zu suchen, auf denen eine Schutzwehr gegen diese
Schidigungen und Gefahren aufgebaut werden konnte. Der erste gemeinsame Schritt war,
dass im Wasserwirtschaftsverband der Osterreichischen Industrie und im schweizerischen
Wasserwirtschaftsverband versucht wurde, nach gleichem Verfahren gemeinsam gleichartige
Grundsitze aufzustellen, den Ursachen der Hochwasserschidden nachzuforschen und die Mittel
zu studieren, mit deren Hiilfe diese Gefahren bekdmpft werden konnen, sowie auch die Wege,
um diese Schdden fiir den Einzelnen so wenig driickend wie mdglich zu machen.

Diese einleitenden Worte kennzeichnen die Studien, deren Resultat in der Konferenz
zur Diskussion kam, nicht nur als Ansichten eines Einzelnen oder einzelnen Verbandes, sondern
als die Frucht langer gemeinsamer Arbeit und des Gedankenaustausches zwischen den Interes-
senkreisen und interessierten Verbidnden des In- und Auslandes. Dies gibt ihnen auch den
erhohten Wert.



IV Année 1913 " BULLETIN No. 3 05

Die Frage der Versicherung gegen Hochwasserschiden behandelte zunichst Herr Dr.
F. Herz, Schriftfithrer des Wasserwirtschaftsverbandes der ésterreichischen Industrie. Nach
einem kurzen historischen Ueberblick definiert er den Zweck einer solchen Hochwasserschaden-
Versicherung dahin, damit an Stelle des unzulinglichen und mit vielfachen Missbriiuchen
verkniipften Notstandbettels, der sich nach jedem Hochwasser erhebt, einen sicheren Rechts-
anspruch auf Ersatz des Schadens zu schaffen. In diesem Sinne sind in einer ganzen Reihe
von Offentlichen Korperschaften und auch in Parlamenten Antrige gestellt worden, Studien
zu machen fiir die Einfithrung teils einer speziellen Hochwasserschiden-Versicherung, teils
einer allgemeinen Versicherung gegen die verschiedenen Elementarschiden. Die Hochwasser-
schiaden sind nach den Ausfiihrungen des Herrn Dr. Herz nur ein Teil der Wasserschiden,
indem z. B. Wolkenbriiche besonders bei gewissen Terrain-Gestaltungen, Springfluten und,
selbst auf Binnengewissern, heftige Windstosse Stauerscheinungen hervorrufen, die dem
Hochwasser sehr dhnlich sind. Auch die Schidden durch Unterwaschung u.s. w. treten ein,
ohne dass ein Hochwasser vorliegt, und in diesem Sinne liessen sich noch eine ganze Reihe
von Wasserschiaden anfithren. Die Ausfithrungen des Vortragenden beschrinken sich aus-
schliesslich auf Hochwasserschiden, da es zu weit fithren wiirde, auch noch die anderen zu
beriicksichtigen.

Zum vornhererein schien es unerlisslich, fiir die Versicherung einen internationalen
Boden zu finden, weil sonst eine einzige grossere Katastrophe das ganze Gebdude erschiittern
konnte. Aeltere Versuche eine Hochwasserversicherung zu schaffen, waren erfolglos geblieben,
weil technisch nicht geniigend vorbereitet und anderseits, weil das Hauptgewicht immer auf
eine Versicherung der der Landwirtschaft zugefiigten Schiiden verlegt wurde, da die Hochwasser-
Katastrophen fiir diese immer am meisten Schaden bringen.

Die projektierte Versicherung wird zwar selbstverstindlich die Landwirtschaft nicht
ausschliessen, doch auch nicht in den Vordergrund verlegen.

Erst in neuester Zeit sind die Voraussetzungen entstanden, die einer solchen Wasser-
schadenversicherung zu Grunde liegen miissen. Vor allem ist dazu der moderne hydro-
graphische Dienst zu rechnen, der alle Gewisser eines Landes unter bestindiger Kontrolle
hilt und Einblick gewihrt in die Gesetzmissigkeit des Wasserablaufes. Ferner ist das Fort-
schreiten der Regulierungen in den verschiedenen Lindern eine unbedingte Voraussetzung.
Die Regulierungen sind wohl dazu angetan, die Gefahren der Wasserschiden herabzumin-
dern und auf aussergewéhnliche Fille zu begrenzen, wihrend an nichtregulierten wilden
Fliissen die Gefahren natiirlich mannigfaltiger, schwerer zu iibersehen und grosser sind.
Keinesfalls aber machen die Flussregulierungen eine Versicherung iiberfliissig; denn selbst
die mit allen modernen technischen Hiilfsmitteln durchgefiihrten Regulierungen sind nicht
im Stande, jede Gefahr auszuschliessen. Je nach den geologischen Verhiltnissen des Unter-
grundes konnen die Schutzbauten grosse Schwierigkeiten bereiten.

Eine bedeutungsvolle Frage ist diejenige der Wirtschaftlichkeit der Schutzbauten; es
wdre zum Beispiel unwirtschaftlich, gegen die &dusserst selten eintretenden, die sikularen
Hochwasser, wirksam schiitzende Bauten aufzufithren, deren Kosten ausser jedem Verhiltnis
stehen wiirden zum Schaden. Die Bauten werden vielmehr gewdhnlich durchgefithrt mit
Riicksicht auf die wirtschaftliche Leistungsfihigkeit der Beteiligten.

Fir ganz ausserordentliche Fille aber, die sich vielleicht in jedem Menschenalter ein Mal
wiederholen, wire der Schutz in einer Versicherung zu suchen.

Durch das Fortschreiten der Besiedelung und der intensiver werdenden Ausniitzung
der Gewdsser ist eine Erweiterung des Gefahrenbereiches eingetreten.

Ein Einwand, der in der offentlichen Diskussion gegen die Moglichkeit einer Hoch-
wasserversicherung erhoben wird, ist der, dass diese Versicherung eine Auslese der schlech-
testen Risiken darstellen wiirde. Dabei wird aber zu wenig bedacht, dass es sehr viel Ob-
jekte gibt, die dem Wasser bestindig ausgesetzt sind; ja die im Wasser selbst stehen, und
dass es sich nicht nur um Ueberschwemmungsgefahren handelt. In erster Linie in Betracht
kommen hier die Wasserwerke, die fiir sich allein schon einen grossen Interessenkreis bilden;
in Deutschland ungefihr 50,000 Wasserwerkanlagen, in Qesterreich 39,000.
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Angestellte Erhebungen gestatten es, gewisse Gefahren-Prozente zu berechnen, die der Ver-
sicherung als Grundlage dienen kénnten. Neben der Tatsache, dass ein bedeutendes Interesse fiir
die Versicherung vorhanden ist, hat sich ergeben, dass die Primien sich keinesfalls so hoch
stellen werden, als wie man urspriinglich befiirchtete. Der Natur der Dinge gemdiss wird
die Priamie allerdings ausserordentlich schwanken, wie es auch auf dem Gebiete der Feuer-
und anderen Versicherungen, je nach den Verhiltnissen, Grossenunterschiede in den Pramien
gibt.

Als Grundlage fiir die Versicherung sehr wichtig sind die Aufzeichnungen iiber die
Héiufigkeit der Hochwasser, die fiir einzelne Gebiete mit Hiilfe der Hochwassermarken schon
seit ldngeren Perioden z. B. fiir Donau und Elbe bestehen, die das ganze letzte Jahrtausend
in sich begreifen.

Wie eine solche Versicherung anzulegen wdre, dariiber gibt der Referent folgende
Grundgedanken :

In diese Versicherung einzubeziehen wire vor allem, neben den eigentlichen Material-
schiden, die Haftpflicht der Wasserwerkbesitzer, welche durch die neuere Wassergesetz-
gebung sehr ausgedehnt geworden ist; man konnte auch an eine Versicherung gewisser
Verluste durch Betriebsstillstand denken (Chdomage).

Die Einschitzung der verschiedenen zur Versicherung gelangenden Objekte miisste
nach Ansicht der Referenten in zwei Hauptkategorien unterschieden werden:

1. Objekte, welche dem Wasser stets ausgesetzt sind, an denen das Wasser fort-
wihrend nagt und Beschiddigungen verursacht. Diese Objekte koénnten nur eingeschétzt
werden auf Grund einer Schadenstatistik.

2. Solche Objekte, welche nur im Falle des Austretens des Wassers iiber die natir-
lichen Ufer Schaden erleiden. Zu diesen Objekten gehéren unter anderem alle landwirt-
schaftlichen Betriebe. Wenn die Landwirtschaft fiir die Versicherung vorldufig ein schweres
Problem bildet, so ist dies nach Ansicht des Referenten weniger mit den technischen Schwierig-
keiten zusammenhingend, als vielmehr mit der allgemein grossern Hilflosigkeit der Land-
wirtschaft, mit der Schwierigkeit, sich selbst zu helfen. Es spielt hier mit, dass die Land-
wirtschaft vielen Elementarschdden ausgesetzt ist; neben dem zu viel gibt es zu wenig
Wasser, Schiidlinge wie Insekten, Miuse, dann Frost u. s. w., sodass die Landwirtschaft der
Versicherung gegen Teilgefahren ein geringeres Interesse entgegenbringt, wenn sie nicht eine
allgemeine Elementarversicherung wird.

Anders liegen die Verhdltnisse beziiglich der industriellen Objekte. Hier werden Ge-
fahren-Prozente fiir ein grosses Flussgebiet berechnet. Es ist unbedingte Voraussetzung,
dass bei der Einschitzung die individuellen Gefahren-Momente beriicksichtigt werden. Die
einzelnen Objekte miissen individualisiert, die Wasserbauten nach den Gefahren-Mdglich-
keiten klassifiziert werden. Es ist ferner zu erdrtern, wie das Risiko zu begrenzen sei.
Man wird nicht an einzelnen Punkten ausserordentlich hohe Summen festlegen konnen.
Um einen Ausgleich zu finden, muss die Versicherung ein mdglichst grosses Gebiet um-
fassen, und dies ist das Hauptmoment, warum die Verbidnde die Lésung auf internationalem
Boden an die Hand nehmen.

Es wird notwendig sein, diejenigen kleinen Schiden, deren Beseitigung unter die
Kategorie , Erhaltungskosten® fallen, nicht in die Versicherung einzubeziehen.

Ueber die Gesellschaftsform, in der die Versicherung zu organisieren wire, ist vor
allem die Grundlage der Gegenseitigkeit ins Auge zu fassen. Die ganzen bisherigen Vor-
arbeiten sind auf diesem Gedanken aufgebaut. Im Verlauf der Studien hat sich nun aber
gezeigt, dass die Durchfithrung derselben auf Schwierigkeiten stosst, zunidchst weil bei der
Gegenseitigkeitsgesellschaft die Bestandkraft nicht im Kapital, sondern in der Solidarhaft
der zur Gesellschaft verbundenen Versicherten besteht, eine solche Gesellschaft deshalb
erst dann leistungsfihig wird, wenn ihr eine grosse Zahl von Versicherten angehdren, Eine
solche Gegenseitigkeitsversicherung miisste auf ein sehr grosses Gebiet gleichzeitig ausge-
dehnt sein, was unabsehbare Schwierigkeiten in der Organisation zur Folge hitte. Etwas
anderes ist der Grundsatz der Gegenseitigkeit bei Versicherungsbranchen, welche bereits
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auf jahrelange Erfahrungen zuriickblicken kénnen., Fiir die Griindung einer Aktiengesell-
schaft, die auch studiert wurde, war zu wenig Interesse bei den Bankinstituten vorhanden.
Es wurde deshalb schliesslich als einzig mogliche Losung die folgende in Aussicht ge-
nommen :

Eine Gruppe grosserer Versicherungs-Gesellschaften hat sich nach langen Verhand-
lungen bereit gefunden, diesen neuen Versicherungszweig aufzunehmen und zwar in der
Weise, dass in jedem Lande eine internationale Gesellschaft die Versicherung einfiihrt.
Diese Gesellschaften untereinander wiirden sich zum Zwecke des Ausgleiches der Risiken
verbinden und diese Versicherungsgeschiifte in gemeinsamer Rechnung betreiben, wobei
auch kapitalkréftige Riickversicherungsgesellschaften Teil nehmen wiirden. Auf dieser Grund-
lage scheinen die vorhandenen Schwierigkeiten beseitigt werden zu kénnen. Es ist in
Aussicht genommen, zur Durchfithrung des ganzen Planes auch die wasserwirtschaftlichen
Verbinde heranzuziehen. Diese Form der Organisation entspricht zwar nicht dem Ideal,
das vielen vorschwebte, aus eigener Kraft eine auf Solidarhaftung der Beteiligten beruhende
Gegenseitigkeitsorganisation zu schaffen.

Die Hochwasserversicherung ist eine Frage, die naturgemiss nur nach und nach sich
gestalten kann. Sie ist nur ein Glied in dem grossen Ganzen einer allgemeinen Elementar-
versicherung, zu der man vielleicht spiter einmal gelangen wird.

Im Anschluss an die Ausfithrungen des Herrn Dr. Hertz legte Herr Ingenieur Hérri,
der Sekretiir des Schweizerischen Wasserwirtschaftsverbandes, die Verhdltnisse in der Schweiz
beziiglich einer Versicherung gegen Hochwasserschiden dar. Er verwies darauf, wie in
unserem kleinen Lande der Wasserfille, Fliisse und Seen tausend Gefahren lauern, wie der
Versicherungsgedanke gegen diese mannigfachen Gefahren so sehr in das Bewusstsein der
Bevolkerung iibergegangen ist, dass es zum Beispiel im Jahre 1908 auf die Famile Fr, 116.—
an Pramien-Ausgaben fiir Lebens-, Unfall-, Feuerversicherung etc. traf. Er konstatiert, dass
leider heute noch die Versicherung fiir Naturschiden aller Art, die das Land doch fast
jahrlich heimsuchen, die Versicherung gegen Wasserschiden, Erdschlipfe, Lawinen und
Steinschlige ganz fehlt, dass 90 °/, aller Naturschiden durch fliessende und stehende Ge-
wisser hervorgerufen werden. Er verweist auch auf den Mangel an vollstindigen und
genauen statistischen Nachweisen tiber die Hiufigkeit und Grosse der Hochwasserschéden
in der Schweiz, die nur in einzelnen Kantonen seit Jahren durchgefithrt sind, zum Beispiel
in Uri, Glarus, Bern und Baselstadt. Das Verhéltnis des Privatschadens zum o&ffentlichen
Schaden ist einer stindigen Verschiebung unterworfen. Wiihrend im Jahre 1868 der o6ffent-
liche Schaden 40 °/o, 1876 gar nur 25 %o des Gesamtschadens betrug, ist er 1910 auf
65 °/o angestiegen. In diesen Zahlen kommt die vermehrte Titigkeit des Staates und der
Gemeinden fiir offentliche Werke, Briicken, Strassen und Flussbauten, deutlich zum Aus-
druck. 71 %o des offentlichen Schadens von 1910 fallen auf Flussbauten; es kann also
angenommen werden, dass bei kiinftigen Hochwasserkatastrophen in der Schweiz, Staat
und Gemeinden mit 60—70 °/0 am Schaden- beteiligt sind.

Herr Hérri durchgeht dann kurz dasjenige, was bis jetzt in der Schweiz auf tech-
nischem und wirtschaftlichem Gebiete zur Verringerung der Hochwassergefahren und Milde-
rung der Not getan worden ist. Er erinnert an die klassischen Wasserbauten gegen Hoch-
wasser (Linth-Korrektion, Juragewisser-Korrektion, Rhein- und Rhone-Korrektion u s. w.);
er erinnert an den Bundesbeschluss der Verbauung der Wildwasser und Aufforstung des
Quellgebietes. Die Kostensumme subventionierter Schutzbauten betrdgt bis Ende 1910. rund
Fr. 220 Millionen, woran Fr. 75 Millionen Subventionen ausbezahlt wurden. Er gedenkt
auch der wissenschaftlichen Erforschung der Wasserverhiltnisse der Schweiz, welche die
Bundesbehorde schon lange zu ihrer Aufgabe gemacht hat. [n den Hochwasserverhilt-
nissen, die sich ohne Zweifel bedeutend gebessert haben, wiirden noch bessere Resultate
erzielt werden kdnnen, wenn gegeniiber den Abwehrmassnahmen den Verhiilungs-Massnahmen
grossere Aufmerksamkeit geschenkt wiirde durch Aufforstungen, Seeregulierungen und Anlage
von kiinstlichen Sammelbecken.

Die wirtschaftlichen Massnahmen zur Linderung der Not bestanden bis jetzt in der
Inanspruchnahme der o6ffentlichen Mildtéitigkeit, die Liebesgabensammlungen fiir Wasser-
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schiaden, der Fonds der schweizerischen gemeinniitzigen Gesellschaften fiir Hiilfe bei nicht-
versicherbaren Elementarschidden und die in einzelnen Kantonen bestehenden Fonds- und
Hiilfskassen, die alle gegeniiber den wirklichen Schadenbetrigen nur teilweise und unzu-
lingliche Hiilfe bieten. Er hebt hervor, dass die Schadenabschitzungen mit erheblichen
Schwierigkeiten verkniipft sind und dass durch die Liebesgaben nur dem wirtschaftlich
Schwachen geholfen wird; die besser situierten Privaten, namentlich aber die Industrie,
das ganze Risiko selbst zu tragen haben.

Herr Harri gibt sodann Kenntnis von dem Resultat der durch die Wasserwirtschafts-
verbinde infolge der Hochwasserkatastrophe im Jahre 1910 veranlassten Aktion fiir eine
Hochwasserschaden-Versicherung, an der sich als I[nteressenten staatliche Verwaltungen,
Landgemeinden, Elektrizititswerke, industrielle Etablissemente, Baufirmen, Gewerbetreibende
und Landwirte beteiligten. Von Seiten der Kantonsregierungen waren die Ansichten hieriiber
geteilt. Ueber die Einwinde, welche gegen die Versicherung des Staatseigentums erhoben
werden, welche dahin gehen, der Staat konne den Unterhalt der Gewisser selbst organi-
sieren und habe dabei einen starken Riickhalt am Bund; mit der Versicherung koénne die
Unterhaltspflicht nicht umgangen werden; die Korrektion und der Unterhalt der Gewdsser
sei die beste Versicherung gegen Hochwasserschiden u. s. w., bemerkt Herr Hirri, soweit
es die schweizerischen Verhiltnisse betrifft, dass es fiir die Entscheidung der ganzen Frage
bedeutungslos sei, ob der Staat selbst als Versicherter auftreten will, da in erster Linie
an eine Versicherung des Privateigentums gedacht werden miisse. Namentlich wendet er
sich gegen die unrichtige Auffassung, die Hochwassergefahr koénne durch Korrektionsbauten
ganzlich aufgehoben werden; hiergegen spricht die Statistik, aber auch die Ueberiegung,
dass iiber eine gewisse Grenze hinaus die Schutzbauten unwirtschaftlich werden.

Zur Organisationsform, meint Herr Hirri, eigne sich in der Schweiz am besten
eine nationale Gegenseitigkeitsanstalt. So schon auch der Gedanke einer internationalen
Gegenseitigkeitsanstalt wire, so hilt er die Vélkerverbriiderung fiir noch nicht so weit vor-
geschritten, dass auf die Verwirklichung dieses Gedankens gehofft werden koénnte.

Er fasst seine Ausfithrungen in folgenden Schlussfolgerungen zusammen :

1. Trotz der grossen Aufwendungen des Staates fiir die Korrektion und den Unterhalt
der Gewisser wird es aus wirtschaftlichen und technischen Griinden nie moglich
sein, die Ueberschwemmungsgefahren vollig zu beseitigen. Eine langjihrige Erfahrung
zeigt vielmehr, dass das offentliche und private Eigentum an Gewiissern fortwihrend
Beschddigungen ausgesetzt ist.

Die Ueberschwemmungen bedrohen alle Klassen der Bevolkerung in ihrer 6kono-

mischen Existenz und Sicherheit und hindern die industrielle Tatkraft und Entwick-

lung, indem die Anlagen an Gewdissern einem erheblichen Katastrophenrisiko aus-
gesetzt sind.

3. Die bisherige Form der Hilfeleistung .durch Veranstaltung von Liebesgabensamm-
lungen und Unterstiitzung aus offentlichen Fonds ist nach allen Gesichtspunkten un-
geniigend. Sie widerspricht der heutigen sozialen Entwicklung und dem Stand der
allgemeinen Fiirsorgeeinrichtungen, namentlich im Hinblick auf das Versicherungs-
wesen. *

4. Fiir die Schweiz wire die Griindung einer nationalen Gegenseitigkeitsanstalt fiir Wasser-
_schadenversicherung mit Versicherungszwang und Mithilfe des Bundes und der Kantone
sowohl vom wirtschaftlichen und technischen als auch politischen Standpunkt aus
die beste und zweckmissigste Losung.

9. Es ist zu begriissen, wenn in den verschiedenen Léndern private Versicherungsanstalten
die Wasserschadenversicherung in ihren Geschiftskreis aufnehmen und die Risiken
unter sich zu verteilen suchen. Es liegt im Interesse und der Aufgabe der Staats-
behorden, die Gesellschaften zu unterstiitzen und durch Beitrige an die Primien die
Entwicklung und Verbreitung der Versicherung zu férdern.

€. Ohne Riicksicht darauf, wie die Frage der Organisation gelost werden wird, sollte
sobald wie modglich die Einrichtung und Aufstellung einer Wasserschadenstatistik

[N]
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durch die zustindigen Bundesbehorden an die Hand genommen werden. Die Er-
hebungen konnten nicht nur die statistischen Grundlagen fiir die Versicherung liefern,
es kdme ihnen auch eine grosse wissenschaftliche und allgemeine volkswirtschaftliche
Bedeutung zu,

In der darauf folgenden Diskussion wurde im Allgemeinen den Ausfithrungen der
beiden Referenten zugestimmt, wobei allerdings wiederholt der Gedanke zum Ausdruck kam,
ein kleines Gebiet eigne sich nicht wohl zur Durchfithrung einer solchen Versicherung.

Vom Vertreter der bayrischen Wasserkraftbesitzer wird dem héufig verbreiteten Irrtum
entgegengetreten, dass Talsperren zum Zwecke der Anlage von Kraftwerken wuad gleich-
zeitig zum Schutze gegen Hochwasser errichtet werden konnen. DBetont wird, dass in
dieser Frage der Particularismus, der zpesiell in der Schweis sehr enlwickelt sei, in den
Hintergrund treten sollte und dass es bedauerlich wire, wenn solche Fragen an den Landes-
grenzen zerschellen wiirden; andererseits wird auch anerkannt, dass es in erster Linie
Sache des Staates wiire, hier einzugreifen. :

Der Antrag, es mdchten die an der Konferenz vertretenen Verbinde ein Komitee
bilden, dem die Aufgabe zufallen wiirde, die Angelegenheit der Versicherung gegen Hoch-
wasserschiden. weiter zu verfolgen, wurde zum Beschluss erhoben.

e assess s asasasa s s s s s s s s s s s s s s s s e s e s a s e s e sa s e s e aasls s el

Nachtrag zum Bericht iiber die Arbeiten der Kommission des S.E.V.
fiir Schutzvorrichtungen gegen Ueberspannungen.
Von F. Ringwald, Direktor der Elektrizititswerke Rathausen und Altdorf.

Im Bulletin Nr. 2, welches den anliisslich der Generalversammlung des S.E.V. vom
29. September 1912 in Zirich erstatteten Bericht enthielt, ist auf Schemata verwiesen
worden, welche jedoch im DBulletin nicht reproduziert waren. Es handelte sich bei den
geschilderten Versuchen hauptsichlich darum, einige Gewissheit zu erhalten iiber die Natur
der in Hochspannungsleitungen durch atmosphirische Einfliisse auftretenden Stromarten.
Die Versuche sind mit den nachstehend geschilderten einfachen Einrichtungen an lingeren,
aber stromlosen Hochspannungsleitungen ausgefithrt worden. — Die Schemata folgen hier-
mit unter folgenden Erlduterungen:

ﬂ Schema [. Zwischen zwei Kohlen- oder

Zinkspitzen SP; und SP, wickelt sich ein Papier-

SA SR streifen auf die Rollen P, und P,. Die eine Spitze

rae || o— ist an einen Leitungsdraht, die andere an Erde
Gl gelegt. Die Distanz der Spitzen ist regulierbar.

f;. Erfolgen nun Durchschlige, so kann man aus

der Distanz ungefdhr auf die Spannung und
indirekt auf die Frequenz schliessen. Der Papier-
streifen-Durchschlag wird zeigen, ob die Rinder nach der einen oder andern Seite sich ab-
heben. Auf diese Weise wird ein Schluss gezogen werden konnen, ob Gleichstrom oder
Wechselstrom {ibergesprungen ist. Richtet man das Papierband beweglich ein, so kann
bei bekannter Abwicklungsdauer innerhalb eines
gewissen Zeitintervalles die Zahl der Entladun- o
gen festgestellt werden.

Schema II stellt ein elektrolytisches Bad
dar, mit Kupfervitriol. Die Elektroden bestehen
aus Kohlenstiben. Eine Elektrode liegt wiederum Schema 1.

Schema 1.




	Die Frage einer Versicherung von Hochwasser-Schäden

